
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/3/25 3Ob177/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1953

Norm

ABGB §154 E

JN §49 Abs2 Z2a

ZPO §224 Abs1 Z6a

Rechtssatz

Eine auf § 154 ABGB gestützte Klage der Mutter gegen die Tochter betri9t auch dann, wenn ein unterhaltsp;ichtiger

Ehemann vorhanden ist, immer eine Streitigkeit wegen Leistung des aus dem Gesetz gebührenden Unterhaltes.
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